
Satzung 
 

über die Aufhebung der Sanierungssatzung für alle Teilbereiche im Stadtkern 
der Stadt Edenkoben  

 
vom 11. Oktober 2019 

 
 
Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) vom 31.01.94 (GVBl 1994, S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 
448) und des § 162 Abs. 2 S.1 i.V.m. § 162 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) hat der Rat 
der Stadt Edenkoben in seiner Sitzung am 27.09.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 

 
Die Satzungen der Stadt Edenkoben über die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
bietes vom 15.05.1985 (B „Unterstadt“)“ sowie der Erweiterung vom 27.05.1999 (Teilge-
biet 3), vom 12.04.2001 in der Rhodter Straße 1, vom 22.01.2004 in der Privatstraße, 
vom 08.07.2004 und 14.07.2011 in der Bahnhofstraße werden aufgehoben.  
 
Die Aufhebungssatzung umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 
beiliegenden Lageplan abgegrenzten Fläche. Dieser Lageplan ist Bestandteil dieser Sat-
zung und als Anlage der Bekanntmachung beigefügt.  
 
Die Aufhebungssatzung sowie der Lageplan kann während der Dienstzeiten im Rathaus 
der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben, Poststraße 23, 67480 Edenkoben, Raum 
307 von jedermann eingesehen werden. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs. 2 S. 4 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechts-
verbindlich. 
 
 
Edenkoben, den 11. Oktober 2019 
 

 
Ludwig Lintz 
Stadtbürgermeister 






